
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

Wien, am 30. Juni 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Rauch und weitere Abgeordnete haben am 30. April 2015 unter 
der Nr. 4841/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Fliegerärzte fordern 

bessere Pilotenbetreuung gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 9: 
 Sind seitens Ihres Ministeriums Maßnahmen geplant, dass Piloten künftig eine bessere 

Betreuung erhalten? 
 Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich hierbei? 
 Wenn ja, wie hoch wird der finanzielle Aufwand hierfür sein? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Ist man seitens Ihres Ministeriums an die Fliegerärzte herangetreten, um Maßnahmen für 

eine bessere Pilotenbetreuung zu treffen? 
 Wenn ja, wann? 
 Wenn ja, in welcher Form? 
 Wenn nein, wird man seitens Ihres Ministeriums noch an die Fliegerärzte herantreten, um 

Maßnahmen für eine bessere Pilotenbetreuung zu treffen? 
 Wenn nein bei 5. und 8., warum nicht? 
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Die in Österreich anzuwendenden Rechtsvorschriften enthalten ein detailliertes Regelwerk, 

welches eine regelmäßige Überprüfung von Piloten durch behördlich autorisierte Flugmediziner im 

Hinblick auf deren gesundheitliche Tauglichkeit beinhaltet. Seit April 2013 sind in Österreich für 
diesen Bereich die Bestimmungen des Unionsrechts (Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 zur 

Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende 

Personal in der Zivilluftfahrt) anzuwenden. Diese Vorschriften behandeln auch die Anforderungen 

an die psychologische Eignung von Piloten.  

 

Die in Österreich für die Vollziehung dieser Regelungen zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäß 

den Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes (LFG) die Austro Control GmbH. Das bedeutet, dass die 

Austro Control GmbH laufend in Kontakt mit Fliegerärzten und Piloten steht, erforderlichenfalls 

nötige Schritte veranlasst und dabei insbesondere auch die gemeinsame Abklärung kritischer Fälle 

durchzuführen hat. Des Weiteren führt die Austro Control GmbH regelmäßig Schulungen für 

Flugmediziner durch.  

 

Erkenntnisse aus Ereignissen wie der Absturz von Germanwings 9525 werden bei all diesen 

Tätigkeiten berücksichtigt. 

 

 
Zu den Fragen 10 bis 18: 
 Wird es künftig zu strengeren Kontrollen bei der Flugtauglichkeitsüberprüfung kommen? 
 Wurden in der Vergangenheit Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheit im Flugverkehr zu 

erhöhen? 
 Wenn ja, um welche konkreten Maßnahmen handelte es sich hierbei? 
 Wenn ja, wie hoch war der finanzielle Aufwand hierfür? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Werden künftig (weitere) Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheit im Flugverkehr zu 

erhöhen? 
 Wenn ja, um welche konkreten Maßnahmen handelt es sich hierbei? 
 Wenn ja, wie hoch wird der finanzielle Aufwand sein? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 
Seit der Anwendbarkeit der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 (April 2013) bestehen wesentlich 

strengere Aufsichtsregeln über flugmedizinische Tauglichkeitsbeurteilungen als zuvor.  
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Die Tätigkeiten von flugmedizinischen Sachverständigen und flugmedizinischen Zentren werden 

seitens der hierfür zuständigen Aufsichtsbehörde Austro Control GmbH im Sinne der einschlägigen 

EU-Vorschriften laufend überwacht und kontrolliert. Dies geschieht einerseits durch eine 

permanente Kontrolle der übermittelten medizinischen Untersuchungsberichte und andererseits 

durch Audits vor Ort. Gleichzeitig wurden auch umfassende Informations- und 

Schulungsmaßnahmen im Bereich Flugmedizin sowohl für Fliegerärzte als auch für Piloten, 

Kabinenbesatzung und Fluglotsen durchgeführt. 

 

Inhaltlich hat die flugmedizinische Tauglichkeitsbeurteilung anhand der Bestimmungen der Part-

MED der oben genannten EU-Verordnung Nr. 1178/2011 zu erfolgen. Darüber hinaus wurde in 

Österreich seitens der Austro Control GmbH den flugmedizinischen Sachverständigen ein 

Fragebogen als Hilfestellung hinsichtlich der Frage der psychologischen Eignung zur Verfügung 

gestellt.  

 

Weiters gibt es eine Liste mit von der Austro Control GmbH zertifizierten Flugpsychologen, welche 

über Erfahrungen speziell in diesem Bereich verfügen und auch umfassende Kenntnisse über die 

rechtlichen Bestimmungen haben. Weitere Maßnahmen werden, sofern erforderlich, ohne 

Verzögerung zu ergreifen sein.  

 
 

 

 

Alois Stöger 
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